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Status : - Alternate

Artikel 19: [Eurojust]

(2) Das Europäische Parlament und der Rat bestimmen nach dem Gesetzgebungsverfahren,

den Aufbau, die Arbeitsweise, den Tätigkeitsbereich und die Aufgaben von Eurojust. Zu diesen

Aufgaben kann Folgendes gehören:

− Einleitung und Koordinierung der von den zuständigen nationalen Behörden vorgenommenen

Strafverfolgungsmaßnahmen;

− Verstärkung der justiziellen Zusammenarbeit, einschließlich im Wege der Beilegung von

Zuständigkeitskonflikten und einer engeren Zusammenarbeit mit dem Europäischen

Justiziellen Netz;

− angemessene Beaufsichtigung und Überwachung der operativen Tätigkeiten von Europol

unbeschadet der Zuständigkeiten des Europäischen Gerichtshofs.

In dem aufgrund von Unterabsatz 1 erlassenen Gesetz werden auch die Modalitäten für die Beteili-

gung des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente an der Bewertung der Tätigkeit

von Eurojust festgelegt.

Explanation (if any) :

Es sollte der Eindruck vermieden werden als sei Europol nur ein Instrument von Eurojust.


